
Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)  

Vom 30. Oktober 2020 

 

In der ab dem 5. November 2020 gültigen Fassung 

 

 

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6 

und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 

Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu 

gefasst und § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 des Geset-

zes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) geändert worden sind, sowie des § 10 des Infektions-

schutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet das Minis-

terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

 

§ 1 

Allgemeine Grundsätze 

 

(1) Zur Fortsetzung der Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie und insbesondere zur Ge-

währleistung ausreichender medizinischer Versorgungskapazitäten werden mit dieser Verord-

nung Maßnahmen angeordnet, die die Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet begren-

zen und Infektionswege nachvollziehbar machen.  

(2) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich 

so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt. 

(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ihnen aufzustellen-

den Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen zur Religionsausübung an den 

entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. Die vorgelegten Regelungen der Kirchen und 

Religionsgemeinschaften treten für den grundrechtlich geschützten Bereich der Religionsaus-

übung an die Stelle der Regelungen dieser Verordnung. Kirchen und Religionsgemeinschaf-

ten, die keine entsprechenden Regelungen vorlegen, unterfallen auch für Versammlungen zur 

Religionsausübung den Regelungen dieser Verordnung beziehungsweise den Verfügungen 

der nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden. 

(4) Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber haben die Regelungen dieser 

Verordnung zu beachten, soweit ein Kontakt zwischen Beschäftigten und Kundinnen, Kunden 

oder ihnen vergleichbaren Personen besteht. Ansonsten richten sich die Vorgaben für die Ar-

beitswelt nach den Anforderungen des Arbeitsschutzes und weiteren einschlägigen Rechtsvor-

schriften. Das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen ist dabei zu berücksichtigen. Insbesondere 

sollten nicht erforderliche Kontakte in der Belegschaft und mit Kunden möglichst vermieden 

werden (zum Beispiel durch die Nutzung besonderer Schutzeinrichtungen und der Heimar-

beit), allgemeine Hygienemaßnahmen umgesetzt und die Infektionsrisiken bei erforderlichen 

Kontakten durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen minimiert werden. 



(5) Öffentlicher Raum im Sinne dieser Verordnung sind alle Bereiche mit Ausnahme des nach 

Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes geschützten Bereichs. 

(6) Weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften wie zum Beispiel dem 

Arbeitsschutzrecht oder der Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-

verordnung NRW) bleiben unberührt und sind neben den Regelungen dieser Verordnung zu 

beachten. 

(7) Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung insbesondere für den Be-

trieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bleiben unberührt. 

(8) Soweit die Regelungen dieser Verordnung bestimmte Veranstaltungen, Angebote und Tä-

tigkeiten untersagen, gilt dies nicht für rein digitale Formate, bei denen die teilnehmenden o-

der leistungserbringenden Personen sich nicht am selben Ort befinden und ein Kontakt des-

halb ausgeschlossen ist. 

 

 

§ 2 

Mindestabstand, Kontaktbeschränkung 

 

(1) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 

1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-

stimmt ist oder die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen 

oder baulichen Gründen nicht möglich ist. Im öffentlichen Raum ist ein Zusammentreffen von 

Personen nur zulässig, wenn nach den nachfolgenden Regelungen der Mindestabstand unter-

schritten werden darf oder wenn das Zusammentreffen nach anderen Vorschriften dieser Ver-

ordnung unter Wahrung des Mindestabstands ausdrücklich zulässig ist. 

(2) Der Mindestabstand darf unterschritten werden 

1. beim Zusammentreffen mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, 

jedoch auch in diesen Fällen mit höchstens insgesamt zehn Personen, 

2. wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder aus 

betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist, 

3. bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, der 

Kindestagespflege und heilpädagogischen Einrichtungen sowie bei Angeboten der Kinder-

betreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) nach Maßgabe der Coronabetreuungs-

verordnung, 

4. in Schulklassen, Kursen und festen Gruppen der Ganztagsbetreuung in öffentlichen Schu-

len, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW einschließlich 

schulischer Veranstaltungen außerhalb der Schulgebäude nach Maßgabe der Coronabetreu-

ungsverordnung, 

5. bei Bildungsveranstaltungen nach § 6 und § 7, bei Veranstaltungen und Versammlungen 

nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 sowie bei Sitzungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 3 für fest 

zugeteilte Sitzplätze, wenn die Raumgröße eine andere Anordnung der Sitzplätze nicht zu-

lässt, 

6. durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien, 

7. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtun-

gen,  



8. in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastro-

phenschutz, 

9. bei zwingenden Zusammenkünften zur Berufsausübung, 

10. bei nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen zur Jagdausübung bezogen auf 

feste und namentlich dokumentierte Gruppen von jeweils höchstens fünf Personen inner-

halb der Gesamtgruppe der Teilnehmer, 

11. zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen und standesamtlichen Trauungen sowie 

Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung.  

(3) Soweit dies zur bestimmungsgemäßen Nutzung von nach dieser Verordnung zugelassenen 

Einrichtungen und Angeboten erforderlich ist, kann auf die Einhaltung des Mindestabstands 

verzichtet werden, wenn zur vollständigen Verhinderung von Tröpfcheninfektionen geeignete 

Schutzmaßnahmen (bauliche Abtrennung, Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) 

vorhanden sind oder die Pflicht zum Tragen einer Alltagsmaske nach § 3 besteht. Dasselbe 

gilt für Ausbildungstätigkeiten oder Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand nicht ein-

gehalten werden kann (körpernahe Ausbildungen, körpernahe Dienstleistungen). 

(4) Abweichend von Absatz 1 müssen Personen, die Blasinstrumente spielen oder singen, ei-

nen Mindestabstand von 2 Metern untereinander und zu anderen Personen einhalten. 

 

 

§ 3 

Alltagsmaske 

 

(1) Eine Alltagsmaske im Sinne dieser Verordnung ist eine textile Mund-Nasen-Bedeckung 

(einschließlich Schals, Tüchern und so weiter) oder eine gleich wirksame Abdeckung von 

Mund und Nase aus anderen Stoffen (OP-Maske und so weiter).  

(2) Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske besteht unabhängig von der Einhaltung 

eines Mindestabstands  

1. in geschlossenen Räumlichkeiten im öffentlichen Raum, soweit diese – mit oder ohne Ein-

gangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besu-

chern zugänglich sind, sowie auf Märkten und ähnlichen Verkaufsstellen im Außenbereich, 

2. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtun-

gen,  

3. in den Innenbereichen sonstiger Beförderungsmittel, mit Ausnahme der privaten Fahrzeug-

nutzung und von Einsatzfahrzeugen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten 

und Katastrophenschutz,  

4. bei der Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen und bei körpernahen Ausbil-

dungstätigkeiten im Sinne des § 2 Absatz 3 Satz 2, 

5. bei Bildungsveranstaltungen nach § 6 und § 7, die in Gebäuden und geschlossenen Räumen 

stattfinden, 

6. bei den nach dieser Verordnung ausnahmsweise zulässigen Zusammenkünften, Versamm-

lungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und bei einer Teilnehmerzahl von 

mehr als 25 Personen unter freiem Himmel,  

7. auf Spielplätzen und 



8. an weiteren Orten unter freiem Himmel, für die die zuständige Behörde eine entsprechende 

Anordnung trifft oder bereits getroffen hat, wenn gemessen an der verfügbaren Fläche mit 

dem Zusammentreffen einer so großen Anzahl von Menschen zu rechnen ist, dass Mindest-

abstände nicht sichergestellt werden können. 

In Büroräumen gilt abweichend von Satz 1 Nummer 1 die Pflicht zum Tragen einer Alltags-

maske nur, soweit ein Kontakt zwischen Beschäftigten und Kundinnen, Kunden oder ihnen 

vergleichbaren Personen ohne Einhaltung des Mindestabstands besteht. 

(3) Die Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske gilt in Kindertageseinrichtungen, in 

Angeboten der Kindertagespflege und heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen sowie in 

Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) sowie in Schulge-

bäuden und auf dem Gelände von Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne 

des Schulgesetzes NRW nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung. 

(4) Von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind  

1. Lehrkräfte bei Bildungsangeboten nach § 6 und § 7 sowie Beteiligte an Prüfungen nach § 6 

Absatz 2, wenn der Mindestabstand zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird,  

2. Kinder bis zum Schuleintritt, 

3. Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Katastrophenschutz in 

Einsatzsituationen sowie  

4. Personen, die aus medizinischen Gründen keine Alltagsmaske tragen können.  

Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, wel-

ches auf Verlangen vorzulegen ist.  

(5) Die Verpflichtung nach Absatz 2 kann für Inhaber und Inhaberinnen sowie Beschäftigte 

durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas o.ä.) oder das 

Tragen eines das Gesicht vollständig bedeckenden Visiers ersetzt werden.  

(6) Die Alltagsmaske kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung ei-

ner Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung, auf behördliche oder richterliche Anordnung 

oder aus anderen Gründen (zum Beispiel Vortragstätigkeit, Redebeiträge mit Mindestabstand 

zu anderen Personen bei zulässigen Veranstaltungen und so weiter, Kommunikation mit ei-

nem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen, zur notwendigen Einnahme von Speisen und 

Getränken) erforderlich ist.  

(7) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske nicht beachten, sind von 

der Nutzung der betroffenen Angebote, Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das 

Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen auszuschließen. 

 

 

§ 4 

Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen 

 

(1) Bei Angeboten und Einrichtungen, die für einen Kunden- oder Besucherverkehr geöffnet 

sind, sind folgende Hygieneanforderungen sicherzustellen:  

1. Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewaschen bezie-

hungsweise zur Händehygiene, insbesondere in Eingangsbereichen von gastronomischen 

Einrichtungen, 



2. die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sanitärberei-

che in Intervallen, die den besonderen Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung tra-

gen, 

3. die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder 

Werkzeugen nach jedem Gast-/Kundenkontakt,  

4. das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei mindes-

tens 60 Grad Celsius, nur ausnahmsweise sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend 

wirksamen Tensiden beziehungsweise Spülmitteln ausreichend, 

5. das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad Celsius, 

wobei Handtücher und Bettwäsche nach jedem Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu 

wechseln und ansonsten Einmalhandtücher zu verwenden sind, und 

6. gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Verhalten 

durch Informationstafeln oder ähnliches. 

Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu ver-

wenden, die aufgrund einer fettlösenden oder mindestens begrenzt viruziden Wirkung das 

SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Angebote und Einrichtun-

gen des öffentlichen Personenverkehrs. 

(2) In geschlossenen Räumen, die für einen Kunden- und Besucherverkehr geöffnet sind, ist 

zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen eine dauerhafte oder mindestens 

regelmäßige Durchlüftung mit kurzen Lüftungsintervallen sicherzustellen. Die Intensität der 

Lüftung und die Lüftungsintervalle sind der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Per-

sonen sowie der von ihnen ausgeübten Tätigkeiten (zum Beispiel sportliche Betätigung, Singen 

und Musizieren mit erhöhtem Aerosolausstoß) anzupassen. Soweit andere Behörden (zum Bei-

spiel Arbeitsschutz, Schulaufsicht, Bauaufsicht) Vorgaben zur Belüftungssituation machen, 

sind diese auch im Rahmen dieser Verordnung verbindlich zu berücksichtigen. Die zuständigen 

Behörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung anhand der 

konkreten Situation des Einzelfalls (zum Beispiel aus Sicherheitsgründen) machen. 

(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit Approbation 

und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes 

befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert 

Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der 

ambulanten Pflege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten und des 

Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

 

 

§ 4a 

Rückverfolgbarkeit 

 

(1) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, wenn die für das Angebot, die Einrich-

tung oder Dienstleistung verantwortlichen Person alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter, 

Teilnehmer, Besucher, Kunden, Nutzer und so weiter) mit deren Einverständnis mit Name, Ad-

resse und Telefonnummer sowie – sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeit-

raum des Aufenthalts beziehungsweise Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und 

diese Daten für vier Wochen aufbewahrt. Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt, 



wenn die nach Satz 1 verantwortliche Person zusätzlich zur Erhebung der Daten nach Satz 1 

einen Sitzplan erstellt und für vier Wochen aufbewahrt. In dem Sitzplan ist zu erfassen, welche 

anwesende Person wo gesessen hat. 

(2) Die einfache Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen 

1. bei der Nutzung von Sitz- beziehungsweise Stehplätzen in zulässigen gastronomischen Ein-

richtungen, 

2. bei körpernahen Dienstleistungen und körpernahen Ausbildungstätigkeiten im Sinne des 

§ 2 Absatz 4 Satz 2, 

3. bei der nach dieser Verordnung zulässigen Nutzung von Angeboten eines Beherbergungs-

betriebs,  

4. für Kurse, Klassengemeinschaften und weitere Angebote in Schulungs- und Bildungsange-

boten nach § 6 und § 7, 

5. in Bibliotheken, einschließlich Hochschulbibliotheken, und Archiven, 

6. beim praktischen Fahrunterricht, 

7. bei nach dieser Verordnung zulässigen Versammlungen und Veranstaltungen in geschlosse-

nen Räumen sowie bei zulässigen Veranstaltungen zur Jagdausübung, 

8. beim Unterschreiten des Mindestabstands für nahe Angehörige bei Beerdigungen, standes-

amtlichen Trauungen und Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung. 

Der gesonderten Erfassung von Adresse und Telefonnummer bedarf es nicht, wenn diese Da-

ten für den Verantwortlichen bereits verfügbar sind, wie beispielsweise bei Beschäftigten, die 

eine Betriebskantine oder eine vergleichbare Einrichtung nutzen. 

(3) Die besondere Rückverfolgbarkeit ist sicherzustellen für Kurse und Klassengemeinschaf-

ten in Schul- und Bildungsangeboten nach § 6 und § 7, bei Veranstaltungen und Versammlun-

gen nach § 13 Absatz 2 Nummer 2 sowie bei Sitzungen nach § 13 Absatz 2 Nummer 3, wenn 

zulässigerweise die Mindestabstände zwischen den Sitzplätzen nicht eingehalten werden. 

(4) Die in den vorstehenden Absätzen genannten personenbezogenen Daten sind nach den 

geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu verarbeiten, insbesondere vor dem Zugriff 

Unbefugter zu sichern und nach Ablauf von vier Wochen vollständig datenschutzkonform zu 

vernichten. Die für die Datenerhebung gemäß Absatz 1 Verantwortlichen können zusätzlich 

eine digitale Datenerfassung anbieten, haben dabei aber sämtliche Vorgaben des Datenschut-

zes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige datenschutzkon-

forme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung sicherzustellen. Zu-

dem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit der zuständigen Behörde auf Verlangen kosten-

frei in einem von ihr nutzbaren Format, auf Anforderung auch papiergebunden, zur Verfü-

gung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfassung nicht einwilligen, ist in jedem 

Fall eine nur papiergebundene Datenerfassung anzubieten. 

(5) Die Regelungen zur Rückverfolgbarkeit gelten nicht, soweit gesetzlich eine Anonymität 

der Personen, die ein Angebot in Anspruch nehmen beziehungsweise eine Einrichtung aufsu-

chen, vorgesehen ist. 

 

 

 

 

 



§ 4b 

Innovationsklausel 

 

Im Rahmen eines Multi-Barrieren-Systems zur Verhinderung von Infektionen können anstelle 

einer Lüftung mit Frischluft auch innovative Techniken der Luftfilterung zum Einsatz kom-

men, wenn deren ausreichende Wirksamkeit bezogen auf die betreffenden Räumlichkeiten 

wissenschaftlich plausibel belegt ist. Die zuständigen Behörden in den Bereichen Infektions-, 

Arbeits- und Gesundheitsschutz sollen den Einsatz solcher technischen Innovationen aus-

drücklich fördern und ermöglichen. Darüber hinaus kann das Ministerium für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales Ausnahmen von Anforderungen dieser Verordnung erteilen, wenn die Wirk-

samkeit der innovativen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen mittels technischer Ein-

richtungen, insbesondere zur Luftreinigung und Luftfilterung, mit Bezug auf die Anforderun-

gen dieser Verordnung zertifiziert ist.  

 

 

§ 5 

Stationäre Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen 

 

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtungen 

der Pflege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrichtungen 

haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu er-

schweren und Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die 

Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten. 

(2) Besuche in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen sind auf der Basis eines einrich-

tungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert 

Koch-Instituts zum Hygiene- und Infektionsschutz umsetzt. Dabei ist stets zu berücksichtigen, 

dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer vollständigen Isolation der Betroffenen führen 

dürfen. Weitergehende Einzelheiten kann das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozia-

les in Allgemeinverfügungen regeln. 

(3) Die in Absatz 1 genannten Gesundheitseinrichtungen haben im Rahmen ihres einrich-

tungsbezogenen Besuchskonzepts nach Absatz 2 in Abstimmung mit der zuständigen unteren 

Gesundheitsbehörde die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Begleitung des Ge-

burtsprozesses und der Geburt infektionsschutzgerecht zu ermöglichen. Dies gilt auch für die 

Begleitung Sterbender. 

 

 

§ 6 

Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote im öffentlichen Dienst, Bibliotheken 

 

(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des Gesundheitswe-

sens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-

setzes zulässig.  



(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen und praktische Übungen einschließlich dazugehöriger 

Prüfungen im Rahmen von Vorbereitungsdiensten und der Berufsaus-, -fort- und -weiterbil-

dung an den der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung im Öffentlichen Dienst dienenden 

Hochschulen, Schulen, Instituten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten und Behör-

den sowie sonstige staatliche Prüfungen sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a 

zulässig. 

(3) Bei Aus-, Fort- und Weiterbildungstätigkeiten, die eine Unterschreitung des Mindestab-

stands erfordern (zum Beispiel bei praktischen Übungen zur Selbstverteidigung oder zur 

Durchsuchung von Personen) und bei entsprechenden Prüfungen ist bei notwendiger Unter-

schreitung des Mindestabstands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 

Händewaschen beziehungsweise Händedesinfektion, das Tragen einer Alltagsmaske (soweit 

tätigkeitsabhängig möglich) zu achten. 

(4) In Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven Entfällt das Erfor-

dernis der einfachen Rückverfolgbarkeit für Personen, die die Einrichtung ausschließlich zur 

Abholung bestellter Medien oder zur Rückgabe von Medien aufsuchen. 

 

 

§ 7 

Weitere außerschulische Bildungsangebote 

 

(1) Ausbildungs- und berufsbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kom-

pensatorischer Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration dienen, und Prü-

fungen von  

1. Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit,  

2. Volkshochschulen sowie  

3. sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen 

Einrichtungen und Organisationen  

sowie Angebote der Selbsthilfe und musikalischer Unterricht sind unter Beachtung der Rege-

lungen der §§ 2 bis 4a zulässig. Andere Bildungsangebote sind bis zum 30. November 2020 

untersagt. Hierzu gehören insbesondere Sportangebote der Bildungsträger sowie Freizeitange-

bote wie Tagesausflüge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen und Ferienreisen für Kinder 

und Jugendliche.  

(1a) Abweichend von Absatz 1 bleiben Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe geöffnet, 

wobei die zulässige Gruppengröße höchstens 10 Personen beträgt. 

(2) Bei Aus-, Fort- und Weiterbildungstätigkeiten, die eine Unterschreitung des Mindestab-

stands erfordern und bei entsprechenden Prüfungen ist bei notwendiger Unterschreitung des 

Mindestabstands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewaschen 

beziehungsweise Händedesinfektion und das Tragen einer Alltagsmaske (soweit tätigkeitsab-

hängig möglich) zu achten. 

(3) Das Erfordernis des Mindestabstands gilt nicht für den praktischen Unterricht von Fahr-

schulen, wobei sich im Fahrzeug nur Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Fahrlehrerinnen und 

Fahrlehrer, Fahrlehreranwärterinnen und -anwärter sowie Prüfungspersonen aufhalten dürfen. 

 

 



§ 8 

Kultur 

 

(1) Konzerte und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen 

öffentlichen oder privaten (Kultur-)Einrichtungen sowie der Betrieb von Museen, Kunstaus-

stellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen sind bis 

zum 30. November 2020 unzulässig. Der zur Berufsausübung zählende Probebetrieb ist wei-

terhin zulässig. 

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Autokinos, Autotheatern und ähnlichen Ein-

richtungen zulässig, wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 Meter be-

trägt.  

(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. De-

zember 2020 untersagt. 

 

 

§ 9 

Sport 

 

(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportan-

lagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 30. Novem-

ber 2020 unzulässig. Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder ausschließ-

lich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten von 

Sportanlagen. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Räumen zum Umklei-

den und zum Duschen von Sportanlagen durch mehrere Personen gleichzeitig ist unzulässig. 

(2) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember 2020 

untersagt. 

(3) Wettbewerbe in Profiligen, Wettbewerbe im Berufsreitsport und Pferderennen sowie an-

dere berufsmäßige Sportausübung sind zulässig, soweit die Vereine beziehungsweise die Li-

zenzspielerabteilungen der Vereine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen 

Hygiene- und Schutzpflichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken 

im Sinne des Infektionsschutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe 

verantwortlichen Stellen den nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor Durchführung der 

Wettbewerbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen. Zuschauer dürfen bei den Wettbe-

werben bis zum 30. November 2020 nicht zugelassen werden. 

(4) Ausgenommen von Absatz 1 und damit unter Beachtung der allgemeinen Regeln dieser 

Verordnung und anderer Rechtsvorschriften (Arbeitsschutzrecht und so weiter) zulässig sind 

der Sportunterricht (einschließlich Schwimmunterricht) der Schulen und die Vorbereitung auf 

oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im Rahmen von 

Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten und Lan-

desleistungsstützpunkten sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem 

Arbeitgeber bereitgestellten Trainingseinrichtungen. 

(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen 

auch in geschlossenen Räumen zulässig.  

 



§ 10 

Freizeit- und Vergnügungsstätten 

 

(1) Der Betrieb von  

1. Schwimm- und Spaßbädern, Saunen und Thermen und ähnlichen Einrichtungen, 

2. Freizeitparks, Indoor-Spielplätzen und ähnlichen Einrichtungen für Freizeitaktivitäten 

(drinnen und draußen),  

3. Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnlichen Einrichtungen,  

4. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen 

ist bis zum 30. November 2020 untersagt. Ausgenommen ist der Betrieb von Einrichtungen 

für die in § 9 Absatz 4 genannten Ausbildungsangebote. 

(2) Der Betrieb von Bordellen, Prostitutionsstätten und ähnlichen Einrichtungen ist untersagt. 

Dies gilt auch für die Erbringung sexueller Dienstleistungen außerhalb von Einrichtungen so-

wie für Swingerclubs und ähnliche Einrichtungen. 

(3) Zoologische Gärten und Tierparks dürfen bis zum 30. November 2020 für Besucherinnen 

und Besucher nicht geöffnet werden. 

(4) Das Angebot von Ausflugsfahrten mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbahnen und 

ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 30. November 2020 unzulässig. 

 

 

§ 11 

Handel, Messen und Märkte, Alkoholverkauf  

 

(1) Die Anzahl von gleichzeitig in Handelseinrichtungen anwesenden Kundinnen und Kunden 

darf eine Person pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfläche im Sinne des Einzelhandelserlas-

ses NRW nicht übersteigen. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist zwischen 23 Uhr 

und 6 Uhr untersagt. 

(2) Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte im Sinne von § 68 Absatz 2 der Gewerbeordnung 

(zum Beispiel Trödelmärkte), Spezialmärkte im Sinne von § 68 Absatz 1 der Gewerbeord-

nung und ähnliche Veranstaltungen sind bis zum 30. November 2020 unzulässig. Wochen-

märkte mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs bleiben unter Be-

achtung der §§ 2 bis 4a zulässig. 

(3) Zur Vermeidung von Infektionsgefahren durch einen unregulierbaren Kundenandrang an 

den Wochenenden vor und nach Weihnachten dürfen Verkaufsstellen des Einzelhandels aus-

nahmsweise zur Entzerrung des Einkaufsgeschehens am 29. November 2020, 6., 13. und 20. 

Dezember 2020 sowie am 3. Januar 2021 ihre Geschäfte auch sonntags im Zeitraum zwischen 

13.00 Uhr und 18.00 Uhr öffnen.  

 

 

§ 12 

Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe 

 

(1) Für die Geschäftslokale von Handwerkern und Dienstleistern gilt § 11 Absatz 1 entspre-

chend. 



(2) Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere Gesichtsbehandlung, Kosmetik, 

Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen), sind bis zum 30. November 2020 

untersagt. Davon ausgenommen sind 

1. Handwerker und – unabhängig vom Vorliegen einer eigenen Heilkundeerlaubnis – Dienst-

leister im Gesundheitswesen (einschließlich Physio-, Ergotherapeuten, Logopäden, Hebam-

men und so weiter, Hörgeräteakustikern, Optikern, orthopädischen Schuhmachern und so 

weiter), 

2. Fußpflege- und Friseurleistungen, 

3. medizinisch notwendige Handwerks- und Dienstleistungen sowie  

4. die gewerbsmäßige Personenbeförderung in Personenkraftwagen. 

Bei den nach Satz 2 ausnahmsweise zulässigen Handwerks- und Dienstleistungen ist neben 

strikter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzregeln nach § 4 auf eine 

möglichst kontaktarme Erbringung zu achten. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen, bei denen 

die Kundin oder der Kunde keine Alltagsmaske tragen und der Mindestabstand nicht einge-

halten werden kann, müssen Beschäftigte während der Behandlung mindestens eine FFP2-, 

eine KN95- oder eine N95-Maske tragen. 

(3) Die Tätigkeiten von Angehörigen der Heilberufe mit Approbation und sonstigen Personen, 

die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes befugt sind, zählen 

ebenso wie zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten Pflege und der Betreu-

ung im Sinne des Fünften, des Achten, des Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

nicht zu den Dienstleistungen im Sinne der vorstehenden Absätze. Das gilt auch für die mo-

bile Frühförderung sowie Therapiemaßnahmen im Rahmen der Frühförderung nach dem 

Neunten Buch Sozialgesetzbuch, die in Kooperationspraxen stattfinden. Diese Tätigkeiten 

sind weiterhin zulässig. Bei der Durchführung sollen die jeweils aktuell geltenden Empfeh-

lungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet werden. 

  

 

§ 13 

Veranstaltungen und Versammlungen 

 

(1) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen dieser Ver-

ordnung fallen, sind bis zum 30. November 2020 untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig 

1. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, 

2. Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung, der Aufrechterhaltung der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere Auf-

stellungsversammlungen von Parteien zu Wahlen und Vorbereitungsversammlungen dazu 

sowie Blut- und Knochenmarkspendetermine) zu dienen bestimmt sind, 

3. Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher 

Institutionen, Gesellschaften, Parteien oder Vereine  

a) mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Telefon- oder Videokonferenzen durch-

geführt werden können,  



b) mit mehr als zwanzig, aber höchstens 250 Personen in geschlossenen Räumen bezie-

hungsweise 500 Personen unter freiem Himmel, nur nach Zulassung durch die zuständi-

gen Behörden, wenn die Sitzung aus triftigem Grund im Monat November 2020, in Prä-

senz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden muss, 

4. Veranstaltungen zur Jagdausübung, soweit diese zur Erfüllung des Schalenwildabschusses 

oder zur Seuchenvorbeugung durch Reduktion der Wildschweinpopulation erforderlich 

sind, 

5. Beerdigungen und 

6. standesamtliche Trauungen.  

Die behördliche Zulassung nach Satz 1 Nummer 3 setzt bei mehr als 100 Teilnehmern ein Hy-

giene- und Infektionsschutzkonzept voraus. 

(3) Große Festveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. Dezember 2020 untersagt. Große 

Festveranstaltungen in diesem Sinne sind in der Regel  

1. Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung (einschließlich Kirmesveranstaltungen und 

ähnlichem), 

2. Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, 

3. Schützenfeste, 

4. Weinfeste und 

5. ähnliche Festveranstaltungen. 

  

 

§ 14 

Gastronomie 

 

(1) Der Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Imbissen, Kneipen, Cafés und anderen gastrono-

mischen Einrichtungen ist bis zum 30. November 2020 untersagt. Betriebskantinen und Men-

sen in Bildungseinrichtungen dürfen zur Versorgung der Beschäftigten bzw. der Nutzerinnen 

und Nutzer der Bildungseinrichtungen betrieben werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 sind die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der Au-

ßer-Haus-Verkauf von Speisen und Getränken zulässig, wenn die Mindestabstände und Hygi-

eneanforderungen nach dieser Verordnung eingehalten werden. § 11 Absatz 1 gilt entspre-

chend. Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung 

untersagt. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen Räume und erforderliche Verpflegung für nach dieser 

Verordnung zulässige Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

§ 15 

Beherbergung, Tourismus, Ferienangebote 

 

(1) Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken, die nach dem 29. Oktober 2020 ange-

treten worden sind, sind bis zum 30. November 2020 untersagt. Die Nutzung von dauerhaft 

angemieteten oder im Eigentum befindlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten 

Wohnwagen, Wohnmobilen und so weiter ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten ist 



keine touristische Nutzung im Sinne des Satzes 1. Beim Betrieb von Gemeinschaftseinrich-

tungen auf Campingplätzen und so weiter sowie bei der Beherbergung von Geschäftsreisen-

den einschließlich ihrer gastronomischen Versorgung sind Hygiene- und Infektionsschutz-

standards nach § 4 zu beachten. 

(2) Reisebusreisen und sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touristischen Zwecken sind un-

zulässig. 

 

 

§ 16 

Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden 

 

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-

meinverfügungen der nach § 17 Absatz 1 zuständigen Behörden vor. Unbeschadet davon blei-

ben die zuständigen Behörden befugt, im Einzelfall auch über diese Verordnung hinausge-

hende Schutzmaßnahmen anzuordnen. Ausnahmen von Geboten und Verboten dieser Verord-

nung können die zuständigen Behörden nur in den ausdrücklich in dieser Verordnung vorge-

sehenen Fällen erteilen. 

 

 

§ 17 

Festlegung und Aufgaben der zuständigen Behörden 

 

(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Verordnung sind die nach § 28 Absatz 1 des Infekti-

onsschutzgesetzes in Verbindung mit § 3 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes zustän-

digen örtlichen Ordnungsbehörden. Sie werden bei ihrer Arbeit von den unteren Gesundheits-

behörden und im Vollzug dieser Verordnung von der Polizei im Rahmen der Amts- und Voll-

zugshilfe unterstützt. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Behörden sind gehalten, die Bestimmungen dieser Verordnung 

energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. 

 

 

§ 18 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit ei-

ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.   

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 

Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 2 Absatz 2 Nummer 1 im öffentlichen Raum mit anderen Personen als den An-

gehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstands zusammentrifft oder mit mehr als 10 

Personen aus dem eigenen und einem weiteren Hausstand zusammentrifft, 

2. entgegen § 3 Absatz 2 trotz bestehender Verpflichtung keine Alltagsmaske trägt, 

3. entgegen § 4a als anwesende Person (Gast, Mieter, Teilnehmer, Besucher, Kunde, Nutzer 

und so weiter) unrichtige Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) angibt,     



4. entgegen § 5 Absatz 1 erforderliche Maßnahmen zur Erschwerung des Vireneintrags, zum 

Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal nicht ergreift, 

5. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Bildungsangebote und Prüfungen durchführt, ohne die Rege-

lungen der §§ 2 bis 4a zu beachten, 

6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 2 andere Bildungsangebote durchführt, 

7. entgegen § 8 Absatz 1 Konzerte oder Aufführungen durchführt oder Museen, Kunstausstel-

lungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten oder ähnlichen Einrichtungen betreibt, 

8. entgegen § 8 Absatz 2 Autokinos, Autotheater oder ähnliche Einrichtungen ohne Sicher-

stellung des Abstands betreibt, 

9. entgegen § 8 Absatz 3 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveranstaltungen durch-

führt oder daran teilnimmt, 

10. entgegen § 9 Absatz 1 Freizeit- und Amateursportbetrieb durchführt oder daran teilnimmt, 

11. entgegen § 9 Absatz 2 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen durchführt oder da-

ran teilnimmt, 

12. entgegen § 9 Absatz 3 das Betreten der Wettbewerbsanlage durch Zuschauer zulässt, 

13. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen 

oder ähnliche Einrichtungen betreibt, 

14. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Freizeitparks, Indoor-Spielplätze oder ähnliche 

Einrichtungen für Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) betreibt, 

15. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen 

oder ähnliche Einrichtungen betreibt, 

16. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Clubs, Diskotheken oder ähnliche Einrichtun-

gen betreibt, 

17. entgegen § 10 Absatz 2 Bordelle, Prostitutionsstätten oder ähnliche Einrichtungen bezie-

hungsweise Swingerclubs oder ähnliche Einrichtungen betreibt, 

18. entgegen § 10 Absatz 3 einen Zoologischen Garten oder Tierpark für Besucher öffnet, 

19. entgegen § 10 Absatz 4 eine Ausflugsfahrt mit Schiffen, Kutschen, historischen Eisenbah-

nen oder ähnlichen Einrichtungen anbietet,  

20. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt, 

20a. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 2, gegebenenfalls in Verbindung mit § 14 Absatz 2, zwi-

schen 23 Uhr und 6 Uhr alkoholische Getränke verkauft,  

21. entgegen § 11 Absatz 2 eine Messe, eine Ausstellung, einen Jahrmarkt, einen Spezial-

markt oder eine ähnliche Veranstaltung durchführt, 

22. entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 eine Überschreitung der Höchst-

zahl von Kunden zulässt, 

23. entgegen § 12 Absatz 2 eine Dienst- oder Handwerksleistung, bei der ein Mindestabstand 

von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, anbietet, 

24. entgegen § 13 Absatz 1 Veranstaltungen oder Versammlungen durchführt oder daran teil-

nimmt, 

25. entgegen § 13 Absatz 3 große Festveranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt, 

26. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt, 

27. entgegen § 15 Absatz 1 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken durchführt oder 

wahrnimmt, 



28. entgegen § 15 Absatz 2 Reisebusreisen oder sonstige Gruppenreisen mit Bussen zu touris-

tischen Zwecken durchführt oder daran teilnimmt, 

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf Grund 

dieser Verordnung bedarf. 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 Ab-

satz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

vollziehbaren Anordnung zuwider gegen eine andere, nicht in Absatz 2 genannte Regelung 

dieser Verordnung verstößt. Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen der örtlichen Ord-

nungsbehörden, der Polizei und der Bundespolizei besteht unmittelbar kraft Gesetzes (für die 

örtlichen Ordnungsbehörden: § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 des Infektions-

schutzgesetzes; für die Polizei und die Bundespolizei: § 80 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung). 

 

 

§ 19 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 2. November 2020 in Kraft.  

(2) Ziel der mit dieser Verordnung in Kraft tretenden zusätzlichen Einschränkungen ist es, die 

derzeitige Infektionsdynamik schnellstmöglich zu unterbrechen und so weit zu reduzieren, 

dass es in der Weihnachtszeit keiner weitreichenden Beschränkungen der persönlichen Kon-

takte und der wirtschaftlichen Tätigkeit bedarf. Vor diesem Hintergrund tritt diese Verord-

nung mit Ablauf des 30. November 2020 außer Kraft; davon abweichend treten § 8 Absatz 3, 

§ 9 Absatz 2 und § 13 Absatz 3 mit Ablauf des 31. Dezember 2020 sowie § 11 Absatz 3 mit 

Ablauf des 3. Januar 2021 außer Kraft.  

(3) Die Landesregierung überprüft die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelungen 

fortlaufend und passt die Regelungen insbesondere dem aktuellen Infektionsgeschehen und 

den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Verlauf der Covid-19-Pandemie an. 

 

 

Düsseldorf, den 30. Oktober 2020 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 
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Allgemeinverfügung des Landes Nordrhein-Westfalen  

zur Umsetzung des Anspruchs auf Testung in Bezug auf einen direkten  

Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 gemäß  

Coronavirus-Testverordnung (TestV) vom 14. Oktober 2020 

 

Vom 2. November 2020 

 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen erlässt 

auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. 

Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen der § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zuletzt durch Artikel 1 

Nummer 6 des Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von natio-

naler Tragweite vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden ist, in Verbindung mit 

§ 3 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbefugnisse im Rah-

men einer epidemischen Lage von nationaler und landesweiter Tragweite und zur Festlegung 

der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz – 

IfSBG-NRW) vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b), des § 5 der Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – 

CoronaSchVO) vom 30. September 2020 (GV. NRW. S. 923), die zuletzt durch Verordnung 

vom 13. Oktober 2020 (GV. NRW. S. 978) geändert worden ist, folgende Allgemeinverfügung: 

 

1. Testungen auf SARS-CoV-2 

1.1 Alle in § 4 Abs. 2 Nr. 1-4 TestV genannten Einrichtungen und Unternehmen haben im 

Hinblick auf die Testung von Personen auf SARS-CoV-2, die 

a. in oder von diesen gegenwärtig behandelt, betreut oder gepflegt werden oder unterge-

bracht sind, 

b. in diesen tätig werden sollen oder tätig sind, oder 

c. eine in diesen Einrichtungen behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Person 

besuchen wollen, 

die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts einzuhalten. 

1.2 Die Einrichtungen und Unternehmen gemäß 1.1 haben entsprechend den Richtlinien und 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts ein tägliches Symptommonitoring bei den unter 

1.1 a. bis 1.1 c. benannten Personengruppen vorzunehmen. Dies gilt nicht bei Besuchern 

von Nutzern ambulanter Dienste.  

1.3 Den in 1.1. genannten Einrichtungen und Unternehmen steht eine Nutzung der Antigentests 

(Point of Care-Antigen-Tests; PoC) gemäß der TestV grundsätzlich frei. Folgende Einrich-

tungen und Unternehmen haben die PoC-Antigen-Tests ab dem 9. November 2020 ver-

pflichtend anzuwenden bzw. zu veranlassen:  



– vollstationäre Einrichtungen, die Leistungen der Dauer- und/oder Kurzzeitpflege erbrin-

gen, für Beschäftigte, Pflegebedürftige und Besucher, 

– ambulante Pflegedienste für Beschäftigte,  

– ambulante Pflegedienste, die in anbieterverantworteten Wohngemeinschaften tätig wer-

den, für Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngemeinschaft sowie deren 

Besucherinnen und Besucher, 

– Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, für Beschäftigte sowie Nutzer,  

– besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die 

in vergleichbarer Weise gefährdet sind wie solche in Alten- und Pflegeheimen, für Be-

schäftigte, Bewohner und Besucher,  

– Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Aner-

kennungs- und Förderungsverordnung anerkannt wurden, für Beschäftigte und Nutzer so-

wie  

– Dialyseeinrichtungen für Beschäftigte und Patienten. 

 

2. Einsatz von PoC-Antigen-Tests  

2.1 Einrichtungen nach 1.3 haben der örtlich zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Ge-

sundheitsamt) ein einrichtungs- oder unternehmensbezogenes Testkonzept gemäß § 6 Ab-

satz 3 TestV vorzulegen. Die in der Anlage aufgeführten Mindestinhalte sind hierbei zu 

berücksichtigen.  

2.2 Über die regelhaften PoC-Antigen-Testungen an asymptomatischen Personen hinaus sind 

PoC-Antigen-Tests auch dann anzuwenden bzw. zu veranlassen, wenn beim Symptommo-

nitoring leichte, unklare Beschwerden wie Husten, Halsschmerzen, Schnupfen, Ge-

schmacksverlust, erhöhte Temperatur oder Übelkeit festgestellt werden. 

Ist der PoC-Antigen-Test positiv, unterrichtet die Einrichtung bzw. das Unternehmen das 

Gesundheitsamt. In Abstimmung mit diesem veranlasst die Einrichtung eine Überprüfung 

des Testergebnisses mittels PCR-Test für die Personengruppen nach 1.1 a und 1.1 b. 

Werden mittelgradige bis schwere Symptome festgestellt, ist für die Personengruppen nach 

1.1 a und 1.1 b unmittelbar ein PCR-Test auf SARS-CoV-2 zu veranlassen. 

 

3. Genehmigung von einrichtungs- und unternehmensbezogenen Testkonzepten 

Entspricht das nach 2.1 vorgelegte Testkonzept im Wesentlichen den in der Anlage festgelegten 

Vorgaben, gilt es 14 Tage nach Eingang beim Gesundheitsamt als genehmigt. Als Nachweis 

gilt die Eingangsbestätigung des Gesundheitsamtes. 

 

4. Schulung des Personals von Einrichtungen oder Unternehmen gemäß § 4 TestV vor 

Durchführung von PoC-Antigen-Tests bei Dritten 

PoC-Antigen-Tests, deren Anwendung durch Einrichtungen oder Unternehmen gemäß § 4 

TestV vorgesehen ist, dürfen von dem Personal, dass über grundlegende pflegerische oder me-



dizinische Kenntnisse verfügen muss, ausschließlich nach vorheriger Schulung durch eine ap-

probierte Ärztin/einen approbierten Arzt oder eine Stelle des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

durchgeführt werden. Die Schulungen können auch in digitaler Form erfolgen.  

 

5. Betretungsverbot und Meldepflicht nach positivem PoC-Antigen-Test 

5.1 Wird nach der Durchführung eines PoC-Antigen-Tests in einer Einrichtung oder einem Un-

ternehmen gemäß § 4 TestV eine positiv getestete Besucherin/ein positiv getesteter Besu-

cher festgestellt, ist ihr/ihm der Zutritt zu bzw. der Aufenthalt in dieser Einrichtung oder 

diesem Unternehmen nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für den Besuch von Sterbefällen. 

5.2 Der Zutritt einer positiv getesteten Besucherin/eines positiv getesteten Besuchers zur Ein-

richtung bzw. zum Unternehmen oder der unmittelbare persönliche Kontakt zu Personen, 

die von der Einrichtung bzw. in dem Unternehmen behandelt, betreut oder gepflegt werden 

oder untergebracht sind, ist erst ab 10 Tagen nach dem Erhalt des positiven PoC-Testergeb-

nisses und Symptomfreiheit zulässig. 

5.3 Name und Adresse jeder positiv getesteten Person sind von der Einrichtung bzw. dem Un-

ternehmen dem jeweils für den Wohnsitz der Person zuständigen Gesundheitsamt zu mel-

den. Die für die Meldung erforderlichen personenbezogenen Daten sind der Einrichtung 

oder dem Unternehmen bekannt zu geben. Nach erfolgter Meldung sind die personenbezo-

genen Daten unverzüglich durch die Einrichtung oder das Unternehmen zu vernichten, so-

fern nicht andere Vorschriften eine weitere Aufbewahrung erfordern. 

5.4 Die Einrichtungen/Unternehmen melden an das Landeszentrum Gesundheit wöchentlich 

die Anzahl der durchgeführten Tests und positiven Ergebnisse – unterschieden nach den 

Kategorien Behandelte/Betreute, Personal und Besucher. 

 

6. In-Kraft-Treten, Außerkrafttreten und Vollziehbarkeit 

Die vorstehenden Anordnungen treten am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft und sind sofort 

vollziehbar. Die Allgemeinverfügung tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

 

7. Bekanntgabe 

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Absatz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-

zes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. 

Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, öffentlich bekannt gemacht und gilt mit 

dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 

  



Begründung 

Zu 1 

Die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Testung von Personen 

auf SARS-CoV-2 bilden die Grundlage, um situationsangemessen auf das Pandemiegeschehen 

zu reagieren und eine weitere Verbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern. Die in der TestV 

des Bundesministeriums für Gesundheit angelegten Testmöglichkeiten für asymptomatische 

Personen sind im Lichte der RKI-Empfehlungen anzuwenden, um sicherzustellen, dass eine 

ressourcenschonende und effiziente Eindämmung der Pandemie erreicht werden kann. Sieht 

das RKI für spezifische Bereiche - wie z.B. niederschwellige Dienste - keine Empfehlungen 

zur Durchführung von Testungen vor, sind diese von der Regelung ausgenommen.  

Der Einsatz von PoC-Antigen-Tests steht Einrichtungen nach § 4 Abs. 2 TestV grundsätzlich 

frei. Aufgrund einer besonderen Vulnerabilität und eines erhöhten Schutzbedürfnisses sind der-

artige Tests in den Einrichtungen nach 1.3 S. 2 verpflichtend anzuwenden.  

Sollten die Antigenschnelltests nicht verfügbar sein, ist die Testpflicht nicht anzuwenden.  

Von den aufgeführten besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe umfasst sind solche 

Einrichtungen, die im Hinblick auf Anforderungen an einrichtungsbezogene Besuchskonzepte 

besonderer Wohnformen der Eingliederungshilfe die Anwendung der AV Pflege und Besuche 

angeordnet haben und dies von der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde 

genehmigt worden ist. 

Nicht ausgenommen von der Verpflichtung eines Symptommonitorings sind Besucherinnen 

und Besucher von jenen Nutzerinnen und Nutzer ambulanter Dienste, die in anbieterverantwor-

teten Wohngemeinschaften nach § 24 Abs. 3 Wohn- und Teilhabegesetz - WTG - vom 2. Ok-

tober 2014 (GV. NRW. S. 625), das zuletzt durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 

210) geändert wurde, leben. 

Bei unspezifischen Beschwerden, die auch auf eine Erkältung, einen grippalen Infekt oder eine 

Grippe hindeuten können, ist mittels des PoC-Antigen-Tests eine weitere Abklärung vorzuneh-

men. Sollte das Ergebnis positiv sein, ist es durch einen PCR-Test zu überprüfen.  

Zu 2 

Ausschließlich Einrichtungen, die sich gemäß 1.3 S. 1 für den Einsatz von PoC-Antigen-Tests 

entscheiden oder gemäß 1.3 S. 2 zu deren Einsatz verpflichtet sind, haben bei der zuständigen 

unteren Gesundheitsbehörde ein Testkonzept einzureichen. Im Testkonzept sind die regelhaft 

durchzuführenden Testungen in der Einrichtung bzw. dem Unternehmen zu beschreiben.  

Ergänzend zu den regelhaften Testungen sollen bei Feststellung leichter Beschwerden im Rah-

men des Symptommonitorings, die auf eine Erkältung hindeuten, ebenfalls PoC-Antigen-Tests 

eingesetzt werden.  

Zu 3 

Mit den getroffenen Regelungen ist eine Erleichterung bei der Erstellung und Genehmigung 

von Testkonzepten verbunden. Damit soll eine zügige Einreichung von Testkonzepten für eine 

Vielzahl von Einrichtungen und Unternehmen ermöglicht werden. Des Weiteren wird mit der 



Vereinfachung sichergestellt, dass eine den Vorgaben der TestV genügende Beschaffungsmög-

lichkeit von PoC-Antigen-Tests für die einzelnen Einrichtungen und Unternehmen zeitnah re-

alisiert werden kann. 

Zu 4 

Nur richtig angewendete PoC-Antigen-Tests können zuverlässige Ergebnisse liefern und damit 

den beabsichtigten Schutz vulnerabler Personengruppen bieten. Mit der verbindlichen Vorgabe 

der Schulung des den Test anwendenden Personals wird sichergestellt, dass die Qualitätsanfor-

derungen an die Testdurchführung erfüllt werden.  

Die Schulungen können grundsätzlich in digitaler Form erfolgen. Zur Gewährleistung einer 

hohen Abstrichqualität empfiehlt sich (ggf. ergänzend) die praktische Schulung.  

PoC-Antigen-Tests können insbesondere von Personal, dass über grundlegende pflegerische 

oder medizinische Kenntnisse verfügt, durchgeführt werden. Hierzu zählen bspw. die in § 5 a 

IfSG aufgeführten Berufe, medizinische Fachangestellte, die medizinisch-technischen Assis-

tenzberufe (insbesondere aus dem Bereich der Labordiagnostik) sowie Heilerziehungspfleger/ 

-innen und Absolventen/-innen von staatlich anerkannten Ausbildungen in der Altenpflegehilfe 

und in der Gesundheits- und Krankenpflegassistenz sowie vergleichbare Qualifikationen nach 

entsprechender fachlicher Anleitung.  

Zu 5 

Mit der Einführung von PoC-Antigen-Tests werden Testergebnisse und damit auch positiv g-

testete Personen außerhalb der bislang vorgesehenen Meldewege für Infektionskrankheiten be-

kannt. Mit der Einführung einer Meldepflicht durch die testende Einrichtung bzw. das testende 

Unternehmen wird verlässlich sichergestellt, dass der öffentliche Gesundheitsdienst die rele-

vanten Informationen über positiv getestete Bewohner/Gepflegte, Besucher und positiv getes-

tetes Personal erhält. Die effektive Bekämpfung der Pandemie erfordert eine zuverlässige Über-

mittlung von positiv getesteten Personen, damit sowohl Quarantäneanordnungen nach einer be-

stätigenden PCR-Testung bzw. die Kontaktpersonennachverfolgung gesichert werden kann. 

Um bei den aktuell hohen Infektionszahlen noch einschneidendere Maßnahmen möglichst zu 

verhindern, wird die Meldung durch die Einrichtungen bzw. Unternehmen und nicht durch die 

getestete Person selbst als gerechtfertigt angesehen. 

Das Betretungsverbot ist erforderlich, um bei einem positiven PoC-Antigen-Test die Bewoh-

ner/Gepflegten vor einem Eintrag von SARS-CoV-2 effektiv zu schützen. Daher umfasst die 

Regelung auch jegliche Form persönlicher Kontakte, die ggf. geeignet sind, das Betretungsver-

bot zu umgehen. 

Zu 6 

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 17 IfSBG-NRW und      

§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG. Die Anfechtungsklage hat keine aufschie-

bende Wirkung. 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales überprüft die im Zusammenhang mit der 

Corona-Pandemie erlassenen Regelungen fortlaufend unter Berücksichtigung des sich weiter 

dynamisch entwickelnden Infektionsgeschehens. Sofern das dann bestehende Infektionsge-

schehen es rechtfertigt, wird die Allgemeinverfügung ergänzt, angepasst oder aufgehoben. 

  



Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-

ben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Verwaltungsgericht, in 

dessen Bezirk die Klägerin beziehungsweise der Kläger zur Zeit der Klageerhebung ihren oder 

seinen Sitz oder Wohnsitz hat, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz in der Städteregion Aachen oder den 

Kreisen Düren, Euskirchen oder Heinsberg ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Aachen, 

Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Hagen 

oder Hamm oder des Ennepe-Ruhr-Kreises, des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises 

oder der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein oder Soest ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht 

Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Düs-

seldorf, Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Remscheid, 

Solingen oder Wuppertal oder der Kreise Kleve oder Mettmann, des Rhein-Kreises Neuss oder 

der Kreise Viersen oder Wesel ist die Klage bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastion-

straße 39, 40213 Düsseldorf, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bo-

chum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen oder Herne oder der Kreise Recklinghausen 

oder Unna ist die Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 

Gelsenkirchen, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Städte Bonn, 

Köln oder Leverkusen oder des Oberbergischen Kreises, des Rhein-Erft-Kreises, des Rhei-

nisch-Bergischen Kreises oder des Rhein-Sieg-Kreises ist die Klage beim Verwaltungsgericht 

Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Biele-

feld oder der Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke oder Paderborn ist 

die Klage beim Verwaltungsgericht Minden, Königswall 8, 32423 Minden, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger mit Wohnsitz im Gebiet der kreisfreien Stadt Münster 

oder der Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt oder Warendorf ist die Klage beim Verwaltungs-

gericht Münster, Manfred-von-Richthofen-Straße 8, 48145 Münster, zu erheben. 

Für Klägerinnen beziehungsweise Kläger ohne Sitz oder Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen ist 

die Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, zu erhe-

ben. 

Die Klage kann nach Maßgabe von § 55a Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in Verbindung 

mit der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsver-

kehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-

Verordnung) vom 24. November 2017 in der jeweils aktuell gültigen Fassung in elektronischer 

Form erhoben werden. 

  



Düsseldorf, den 2. November 2020 

 

Der Staatssekretär für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Dr. Edmund H e l l e r 

  



Anlage 

Mindestinhalte einrichtungs- und unternehmensbezogener Testkonzepte nach § 4 TestV 

Folgende Mindestinhalte sind in das Testkonzept aufzunehmen, soweit die nachfolgenden Vor-

gaben auf die Einrichtung oder das Unternehmen der Sache nach Anwendung finden: 

– Vor oder bei Aufnahme in eine Einrichtung oder dem Beginn der Betreuung durch ein Un-

ternehmen gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 TestV ist die Durchführung eines PCR-Tests 

vorzusehen. Der Test darf bei Aufnahme nicht älter als 48 Stunden sein. 

– Kurzscreening des Personals bei Schichtantritt, der Behandelten, Betreuten, Gepflegten oder 

Untergebrachten einmal täglich, aller Besucher vor Betreten der Einrichtung oder des Un-

ternehmens. Bei unspezifischen Symptomen erfolgt eine Abklärung durch einen PoC-Anti-

gen-Test. 

– Gewährleistung der Testdurchführung durch qualifiziertes Personal (Schulung und Arbeits-

planung). 

– Beschreibung der Testhäufigkeiten (unterschieden nach Personal, Behandelten, Betreuten, 

Gepflegten oder Untergebrachten sowie Besuchern). 

– Beschreibung und Sicherstellung des notwendigen Schutzmaterials zur Durchführung der 

Testungen. 

– Regelungen zur Aufhebung von Isolierungen, die auf der Grundlage der Allgemein-verfü-

gungen des MAGS „Schutz von Pflegeeinrichtungen vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-

Viren unter Berücksichtigung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der pflegebe-

dürftigen Menschen (CoronaAVPflegeundBesuche)“ und „Schutz von Menschen mit Be-

hinderungen und Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Eingliederungs-

hilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Be-

rücksichtigung des Rechts auf soziale Teil-habe (CoronaAVEGHSozH)“ getroffen worden 

sind. 

– Vor der Entlassung aus einem Krankenhaus in eine Einrichtung oder ein Unternehmen ge-

mäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 ist ein PCR-Test durch das Krankenhaus vorzusehen. 



Verordnung zum Schutz 

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

im Bereich der Betreuungsinfrastruktur 

(Coronabetreuungsverordnung – CoronaBetrVO)  

 

Vom 30. September 2020 

 

In der ab dem 26. Oktober 2020 gültigen Fassung 

 

 

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Num-

mer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen 

§ 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) 

neu gefasst, § 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 

148) neu gefasst sowie § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 26 

des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) geändert worden sind, sowie des § 10 des 

Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet 

das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 

 

 

§ 1 

Schulische Gemeinschaftseinrichtungen 

 

(1) Zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen auf das SARS-CoV-2-Virus sind die schu-

lische und – nach Zulassung durch den Schulträger – die außerschulische Nutzung von öffent-

lichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW nur 

nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Schul-

gebäude ist unzulässig und das Betreten der Schulgebäude insoweit untersagt. 

(2) Als schulische Nutzung gelten insbesondere  

1. die mit dem Unterricht, vergleichbaren Schulveranstaltungen und der Betreuung von Schü-

lerinnen und Schülern (z.B. Ganztagsbetreuung, Schulbegleitung gemäß § 112 des Neunten 

Buches Sozialgesetzbuch und § 35a des Achten Buches Sozialgesetzbuch), 

2. mit der Schulmitwirkung,  

3. im Zusammenhang mit der Aus- und Fortbildung sowie der Einstellung von Lehr- und Be-

treuungspersonen sowie  

4. zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs (Sekretariat, Instandhaltung und Gebäudereinigung) 

verbundenen Tätigkeiten. 

(3) Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder 

auf einem Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

Dies gilt nicht 

1. für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können, 

das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nachzuweisen, wel-

ches auf Verlangen vorzulegen ist; 

 



2. für Schülerinnen und Schüler der Schulen der Primarstufe, solange sie sich im Klassenver-

band im Unterrichtsraum aufhalten; 

3. für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal, wenn ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird; bei Konferenzen, Besprechun-

gen und auf Sitzplätzen im Lehrerzimmer kann auf den Mindestabstand verzichtet werden, 

wenn die besondere Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 der Coronaschutzverordnung 

durch feste Sitzplätze und einen Sitzplan sichergestellt ist; 

4. an den Sitzplätzen in Schulmensen; hier gilt § 14 Absatz 2 der Coronaschutzverordnung; 

5. für Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten der Ganztagsbetreuung teilnehmen, inner-

halb der Betreuungsräume und in definierten Bereichen des Außengeländes, wenn die Be-

treuung in festen Betreuungsgruppen erfolgt und eine gemeinsame Nutzung der jeweiligen 

Bereiche durch Mitglieder mehrerer Betreuungsgruppen ohne das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung ausgeschlossen wird; 

6. für die Mitglieder der Schulmitwirkungsgremien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird; auf den Mindestabstand kann verzichtet 

werden, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 der Coronaschutzver-

ordnung durch feste Sitzplätze und einen Sitzplan sichergestellt ist.  

Das Nähere regelt das Ministerium für Schule und Bildung.  

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Lehrkraft entscheiden, dass das Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den pädagogischen Er-

fordernissen und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist, insbesondere im Sportunterricht 

oder bei Prüfungen. In diesen Fällen muss mit Ausnahme des Sportunterrichts ein Mindestab-

stand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet sein. Beim Gebrauch einer besonderen 

Schutzausrüstung bei schulischen Tätigkeiten mit Schülerinnen und Schülern mit einer Behin-

derung kann der Mindestabstand unterschritten werden. In Pausenzeiten darf auf die Mund-

Nase-Bedeckung beim Essen und Trinken verzichtet werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 

Metern zwischen Personen gewährleistet ist oder wenn Speisen oder Getränke auf den festen 

Plätzen im Klassenraum verzehrt werden. 

(5) Für jede schulische Nutzung im Sinne des Absatzes 2 sind die Namen der Personen verläss-

lich zu dokumentieren, die daran teilgenommen haben. In den Räumen für den Unterricht und 

andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangeboten für 

alle Klassen, Kurse und Lerngruppen darüber hinaus eine feste Sitzordnung eingehalten und 

dokumentiert werden. Die Dokumentationen nach den Sätzen 1 und 2 sind zur Rückverfolgbar-

keit vier Wochen lang aufzubewahren. 

(6) Für Schulveranstaltungen unter Beteiligung außerschulischer Personen (Elternabende, Tage 

der offenen Tür, Schulfeste) gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend. Im Übrigen sind sie nur nach 

Maßgabe der veranstaltungsbezogenen besonderen Regelungen der Coronaschutzverordnung 

zulässig, soweit das Ministerium für Schule und Bildung keine weiteren Einschränkungen er-

lässt. 

(7) Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der Schulträger in Ab-

stimmung mit der Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung. Eine außerschuli-

sche Nutzung zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist dabei generell zuzulassen. 

Die Auswirkungen einer solchen Nutzung für die Einhaltung der schulischen Hygiene sind im 

Hygieneplan der Schule (§ 36 des Infektionsschutzgesetzes) zu dokumentieren. Alle Personen, 



die sich im Rahmen einer außerschulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem 

Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Unterrichts- und Funktionsräumen 

bzw. den Sportanlagen usw. richtet sich nach den Regelungen der Coronaschutzverordnung für 

die jeweiligen Veranstaltungen, Tätigkeiten und Angebote. Der Schulträger kann weitere Nut-

zungsregelungen vorgeben. 

(8) Die Reinigung der Schulräume erfolgt regelmäßig und falls erforderlich mit kürzeren Ab-

ständen als im Normalbetrieb. Schultoiletten sind unter Berücksichtigung des Infektionsschut-

zes angemessen auszustatten (Seife, Einmalhandtücher). Wenn die Kapazität der Schultoiletten 

nicht ausreicht, um den Schülerinnen und Schülern eine regelmäßige Handygiene ohne unan-

gemessene Wartezeiten zu ermöglichen, sind zusätzlich Handdesinfektionsspender bereitzu-

stellen. Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 

(9) Wenn die nach Landesrecht für Maßnahmen gemäß § 28 des Infektionsschutzgesetzes zu-

ständige Behörde die nicht nur vorübergehende Schließung einer oder mehrerer Schulen anord-

net, kann die obere Schulaufsichtsbehörde die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schüle-

rinnen und Schülern, in der Regel der Jahrgangsstufen 1 bis 6, mit besonderem Betreuungsbe-

darf im Sinne von § 3 Absatz 1 in den Schulräumlichkeiten einrichten. Das Nähere regelt das 

Ministerium für Schule und Bildung.  

(10) Zulässig ist auch die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und Schülern 

der jeweiligen Schule, wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung die Aufnahme in die Vor-Ort- 

Betreuung als Folge einer familiengerichtlichen Entscheidung oder im Rahmen von Maßnah-

men oder Schutzplänen nach § 8a des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die 

Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung kann auch erforderlich sein, wenn die Schülerin oder der 

Schüler im regelhaften Schulbetrieb als Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch am Offenen Ganztag teilnimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu prü-

fen, ob das Kindeswohl auch mit anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet werden kann. 

Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung ist von der 

Jugendamtsleitung oder einer von ihr benannten Person zu treffen und zu dokumentieren; die 

Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schulleitung schriftlich zu bestätigen. Die Schulleitung 

kann die Aufnahme nur ablehnen, wenn andernfalls die Durchführung der Vor- Ort-Betreuung 

insgesamt gefährdet wäre; sie beteiligt das Jugendamt und die Schulaufsicht.  

 

 

§ 2  

Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen,  

Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen 

 

(1) Zur Verringerung von Infektionsrisiken in Bezug auf das SARS-CoV-2-Virus haben Kin-

dertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische Kindertageseinrichtungen 

und Gruppen sowie Angebote der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brückenprojekte) 

im Rahmen des Regelbetriebes geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Gewährleistung ei-

nes Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen erwachsenen Personen und zur Rückverfolg-

barkeit nach § 2a Absatz 1 der Coronaschutzverordnung sicherzustellen. Kann der Mindestab-



stand zwischen erwachsenen Personen, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Betreu-

ungsangebote, nicht eingehalten werden, ist eine Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 2 und 3 

der Coronaschutzverordnung), außer zum Beispiel zur Einnahme von Speisen und Getränken, 

zu tragen. 

(2) Die vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nord-

rhein-Westfalen veröffentlichten Empfehlungen für die Kindertagesbetreuung im Regelbe-

trieb in Zeiten der Pandemie können sinngemäß auch für heilpädagogische Gruppen und Ein-

richtungen angewendet werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Vorgaben des Kinder-

bildungsgesetzes auf heilpädagogische Einrichtungen keine Anwendung finden.  

 

 

§ 3 

Besondere Betreuungsbedarfe 

 

(1) Besonders betreuungsbedürftig im Sinne von § 1 Absatz 9 ist, wer der Personensorge  

1. mindestens einer Person unterliegt, die in einem der Tätigkeitsbereiche für eine erweiterte 

Notbetreuung nach Maßgabe der Anlage zu dieser Verordnung beschäftigt und in diesem 

Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist, 

2. einer alleinerziehenden Person unterliegt, die einer Erwerbstätigkeit nachgeht oder sich im 

Rahmen einer Schulausbildung an einer öffentlichen Schule, Ersatzschule oder Ergänzungs-

schule im Sinne von § 1 Absatz 1 oder im Rahmen einer Hochschulausbildung in einer Ab-

schlussprüfung befindet, 

sofern eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung 

der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann.   

(2) Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf nach Absatz 1 sollen betreut werden. Die Ent-

scheidung zur Aufnahme in der Schule treffen die Leitungen der jeweiligen Einrichtungen. Es 

gelten die bestehenden rechtlichen Zuständigkeiten.  

(3) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den Fällen von Ab-

satz 1 Nummer 1:  

1. der Nachweis, dass mindestens eine personensorgeberechtigte Person nicht in der Lage ist, 

die Betreuung zu übernehmen, weil sie in einem in der Anlage zu der Verordnung genannten 

Bereich tätig ist,   

2. die Eigenerklärung, dass eine private Betreuung nicht anderweitig verantwortungsvoll – un-

ter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts – organisiert werden kann, 

und  

3. die schriftliche Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass die Präsenz dieser personensor-

geberechtigten Person am Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen Betriebe und 

Einrichtungen nach Maßgabe der Anlage zu dieser Verordnung zwingend notwendig ist (Un-

abkömmlichkeit); steht die Person nicht in einem Verhältnis abhängiger Beschäftigung 

(Selbstständige), wird der vorgenannte Nachweis durch eine entsprechende Eigenerklärung 

ersetzt.  

(4) Zwingende Voraussetzungen der Entscheidung nach Absatz 2 sind in den Fällen von Ab-

satz 1 Nummer 2:  



1. bei einer Erwerbstätigkeit der schriftliche Nachweis des Arbeitgebers zu Umfang und Lage 

der Arbeitszeiten bzw. bei Selbstständigen eine entsprechende Eigenerklärung oder bei einer 

(Hoch-)Schulausbildung der schriftliche Nachweis der Schule oder Hochschule und   

2. die Eigenerklärung der alleinerziehenden Person, dass eine private Betreuung nicht ander-

weitig verantwortungsvoll – unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch-

Instituts – organisiert werden kann.  

 

 

§ 4 

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 

 

(1) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch haben 

unter Beteiligung der Nutzer beziehungsweise deren rechtliche Betreuer die erforderlichen 

Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von SARS-CoV-2-Viren zu erschweren sowie Nut-

zer, Personal und sonstige leistungserbringende Personen zu schützen. 

(2) Der Betrieb der unter Absatz 1 genannten Einrichtungen ist auf der Basis eines einrich-

tungsbezogenen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Ein-

richtungen auf der Grundlage der Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts 

ein entsprechendes Konzept. 

(3) Zur Vermeidung von Infektionsgefahren muss bei der Nutzung der Einrichtungen nach 

Absatz 1 seitens der Einrichtung insbesondere Folgendes sichergestellt sein: 

1. Während der Nutzung ist darauf hinzuwirken, dass ein grundsätzlicher Abstand von min-

destens 1,5 Metern zwischen den Nutzern eingehalten wird. Die Einrichtung kann dazu die 

vertraglich vereinbarten Nutzungszeiten angemessen verringern. Von einer möglichen Kür-

zung der vertraglich vereinbarten Nutzungszeiten auszunehmen sind Nutzer, die im eigenen 

häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pflegeperson zum Per-

sonal eines der in Anlage zu dieser Verordnung genannten Bereiche gehört, wenn diese Be-

treuungs- oder Pflegeperson in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich unabkömmlich ist und 

eine private Betreuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung fle-

xibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (z.B. Home-Office) nicht gewährleistet werden 

kann. 

2. Bei den Nutzern, dem Personal und sonstigen leistungserbringenden Personen ist zu Beginn 

jedes Nutzungstages ein schriftliches Kurzscreening durchzuführen (Erkältungssymptome, 

SARS-CoV-2-Infektion, Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der 

jeweils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts). 

3. Die Einrichtungsleitung hat Nutzern den Zutritt zu untersagen, wenn eine SARS-CoV-2-

Infektion festgestellt wurde und noch keine Gesundung erfolgt ist, Symptome einer SARS-

CoV-2-Infektion bestehen oder Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen ge-

mäß der jeweils aktuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts bestanden hat. 

4. Die Nutzer und gegebenenfalls ihre rechtlichen Betreuer sind mindestens durch Aushang 

über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutzausrüstung, Niesetikette, Abstandsgebot usw.) 

zu informieren. Die Einrichtungsleitung hat darauf zu achten, dass diese eingehalten wer-

den. 



5. Es ist ein Nutzerregister zu führen, in dem der Name des Nutzers, das Datum und die Uhr-

zeiten der Nutzung einschließlich des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontakt-

nachverfolgung zu erfassen sind. Die Leitung der Einrichtung hat das Register unter Wah-

rung der Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren und anschließend sicher zu 

vernichten. 

 

6. Sofern eine Nutzung durch eine Person erfolgt ist, die mit dem SARS-CoV-2-Virus infi-

ziert ist oder Kontakt mit infizierten Personen oder Kontaktpersonen gemäß der jeweils ak-

tuellen Richtlinie des Robert Koch-Instituts hatte, ist durch die Einrichtungsleitung unver-

züglich die für den Infektionsschutz zuständige Behörde zu informieren. Diese hat dann im 

Rahmen der Kontaktnachverfolgung nach den jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts Testungen zu veranlassen. Reihentestungen sollen nach Ermessen der zu-

ständigen unteren Gesundheitsbehörde durchgeführt werden. Abhängig vom Ergebnis kann 

durch die örtliche Ordnungsbehörde ein zeitweises Betretungsverbot für die gesamte Tages- 

und Nachtpflegeeinrichtung verfügt werden. 

(4) Sofern erforderlich, ist ein Transport für den Hin- und Rückweg durch die Einrichtung si-

cherzustellen, der die derzeit besonderen Risiken durch eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 berücksichtigt. 

(5) Zuständige Behörde für die Überwachung der in den Absätzen 1 bis 4 enthaltenen Rege-

lungen ist im Rahmen der Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung nach § 4 Absatz 4 

Wohn- und Teilhabegesetz die nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständige Behörde in 

Kooperation mit der unteren Gesundheitsbehörde. Der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz 

zuständigen Behörde ist das Konzept nach Absatz 2 zur Kenntnis zu geben. 

 

 

§ 4a 

Tagesstrukturierende Einrichtungen, Werkstätten für behinderte Menschen, 

Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

 

(1) Tagesstrukturierende Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder vergleichbare Angebote, 

Werkstätten für behinderte Menschen sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation dür-

fen ihre Leistungen nur als Vor-Ort-Betrieb erbringen, wenn die räumlichen, personellen und 

hygienischen Voraussetzungen vorliegen, um die jeweils aktuell geltenden Richtlinien und 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Arbeitsschutzstandards unter besonderer 

Berücksichtigung der Risiken des zu betreuenden Personenkreises umzusetzen. 

(2) Leistungsberechtigten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen ist der Zutritt zu den Ein-

richtungen durch die Leitung der Einrichtung zu untersagen, wenn bei ihnen trotz individuell 

angemessener Unterweisung die zum Infektionsschutz erforderlichen Hygienevorgaben nicht 

eingehalten werden können. Dies gilt nicht für Personen, deren pflegerische oder soziale Be-

treuung ohne die Nutzung der in Absatz 1 genannten Einrichtungen nicht sichergestellt ist. 

Für diese ist eine Notbetreuung jenseits der normalen Angebote der Einrichtung sicherzustel-

len. 



(3) Bei der Öffnung der in Absatz 1 genannten Angebote nach der Schließung ist eine schritt-

weise Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzern zu gewährleisten, um die erfolgreiche Umset-

zung der Hygiene- und Infektionsschutzregelungen nicht zu gefährden. Begleitend hierzu sind 

von den Einrichtungen unter Beteiligung von Interessenvertretungen von Menschen mit Be-

hinderungen Öffnungskonzepte inklusive Hygienerichtlinien zu erstellen, die den örtlichen 

Gesundheitsbehörden sowie bei Eingliederungshilfeeinrichtungen dem Träger der Eingliede-

rungshilfe vorzulegen sind. Bei der schrittweisen Aufnahme von Nutzerinnen und Nutzer sind 

vom jeweiligen Anbieter unter Einbeziehung der Leistungsberechtigten die negativen Folgen 

bei einer unterbleibenden Wiederaufnahme, ein ggf. verbleibendes Infektionsrisiko und mög-

liche begründete Infektionsängste zu berücksichtigen. 

 

 

§ 4b 

Angebote nach der Anerkennungs- und Förderungsverordnung  

und Frühförderung nach SGB IX 

 

(1) Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerken-

nungs- und Förderungsverordnung anerkannt wurden, haben die erforderlichen Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen, um den Eintrag von SARS-CoV-2-Viren zu erschweren sowie Nutzer 

und leistungserbringende Personen zu schützen. Dem Angebot ist ein Infektionsschutz- und 

Hygienekonzept zugrunde zu legen, das den Anerkennungsbehörden im Sinne der Anerken-

nungs- und Förderungsverordnung zur Kenntnis zu geben ist. Die jeweils aktuell geltenden 

Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts sind zu beachten. Der Anbieter stellt 

sicher, dass die leistungserbringenden Personen angemessen unterwiesen sind in Bezug auf 

die Beachtung und praktische Umsetzung der Schutzmaßnahmen. § 4 Absatz 3 bis 5 gilt ent-

sprechend. 

(2) Interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen und 

Autismuszentren können neben Einzelfördermaßnahmen auch Gruppenfördermaßnahmen un-

ter Beachtung der jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-

Instituts erbringen. 

 

 

§ 5 

Vorrang, Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-

meinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des 

Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor. Unbeschadet davon bleiben die nach dem 

Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständi-

gen Behörden befugt, im Einzelfall auch von dieser Verordnung abweichende Anordnungen zu 

treffen. 

 

 



(2) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf des 31. De-

zember 2020 außer Kraft. 

 

 

Düsseldorf, den 30. September 2020 

 

 

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

Karl-Josef  L a u m a n n 



  

Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 

im Zusammenhang mit der  

Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) 

(Stand: 1. Oktober 2020) 

 
 
Verstöße gegen die CoronaSchVO sind seitens der zuständigen Behörden wie folgt 

als Ordnungswidrigkeit zu ahnden: 
 

 

I. 

 
Die folgenden vorsätzlichen oder fahrlässigen Verstöße gegen Ge- oder Verbote in 

der CoronaSchVO, die Ordnungswidrigkeiten darstellen, ohne dass es einer voran-
gehenden Anordnung, den Verstoß zu beenden, bedarf (§ 18 Absatz 2 
CoronaSchVO), sind wie folgt zu ahnden: 

 

CoronaSchVO Verstoß Adressat des 

Bußgeld- 

bescheids 

Regelsatz 

§ 1 Abs. 3 und 

Abs. 2 

Beteiligung an einer Zusammen-

kunft oder Ansammlung im öffentli-
chen Raum ohne Erfüllung der dafür 
geltenden Voraussetzungen 

Jede/r Beteiligte 250 Euro 

§ 2 Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 bis 8 und 

12 

Betreten der genannten Einrichtun-
gen oder Nutzung der genannten 

Angebote ohne Tragen einer Mund-
Nase-Bedeckung 

Nutzerin, Nutzer 50 Euro 

§ 2 Abs. 3 S. 1 

Nr. 9 

Nutzung von Beförderungsleistun-

gen des Personenverkehrs und sei-
ner Einrichtungen ohne Tragen ei-
ner Mund-Nase-Bedeckung 

Nutzerin, Nutzer 150 Euro 

§ 2a Abs. 1 Angabe unrichtiger Kontaktdaten Gast, Mieter, Mie-
terin, Teilnehmer, 

Teilnehmerin, Be-
sucher, Besuche-
rin, Kunde, Kundin, 

Nutzer, Nutzerin  

250 Euro 

§ 5 Abs. 1 Betrieb ohne Ergreifen der erforder-
lichen Maßnahmen  

Einrichtungsleitung 2.000 Euro 



- 2 - 

§ 6 Abs. 3 Betrieb ohne Vornahme von Zu-
gangsbeschränkungen oder der dort 
genannten Schutzauflagen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä., Behörden-, 
Einrichtungsleitung 

1.000 Euro 

§ 7 Abs. 1 S. 1 

bis 4 

Durchführung von Bildungsangebo-

ten, Prüfungen oder Angeboten der 
Selbsthilfe ohne Sicherstellung der 
dort genannten geeigneten Vorkeh-

rungen 

Betriebsinhaber, 

bei jur. Personen 
Geschäftsführung 
o.ä., Behörden-, 

Einrichtungsleitung 

1.000 Euro 

§ 7 Abs. 1 S. 5 Veranstaltung mit mehr als 300 Per-

sonen ohne besonderes Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzept nach 
§ 2b 

Veranstalter 4.000 Euro 

§ 7 Abs. 1 S. 6 Durchführung von sportlichen Bil-
dungsangeboten ohne Einhaltung 
der Voraussetzungen des § 9  

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung 
o.ä., Behörden-, 
Einrichtungsleitung 

1.000 Euro 

§ 8 Abs. 1 und 3 Durchführung von Konzerten oder 
Aufführungen ohne Sicherstellung 

der dort genannten geeigneten Vor-
kehrungen oder ohne Einhaltung 
des Mindestabstands zwischen 

Publikum und Bühne 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 8 Abs. 2  Durchführung von Konzerten oder 
Aufführungen mit mehr als 300 Zu-

schauern ohne besonderes Hygi-
ene- und Infektionsschutzkonzept 
nach § 2b  

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

4.000 Euro 

§ 8 Abs. 4 Betrieb von Autokinos, Autotheatern 
oder ähnlichen Einrichtungen ohne 

Sicherstellung der dort genannten 
Schutzmaßnahmen 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 8 Abs. 6 Durchführung von Musikfesten, Fes-

tivals oder ähnlichen Kulturveran-
staltungen 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

5.000 Euro 

§ 8 Abs. 6 Teilnahme an Musikfesten, Festivals 
oder ähnlichen Kulturveranstaltun-

gen 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 
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§ 8 Abs. 7 Betrieb von Einrichtungen oder 
Durchführung von Führungen ohne 
Sicherstellung der dort genannten 

Vorkehrungen, Betrieb von Einrich-
tungen oder Durchführung von Füh-
rungen trotz Überschreitung der 

Höchstzahl von Besuchern oder 
Durchführung von Führungen ohne 
Sicherstellung der Rückverfolgbar-

keit 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 8 Abs. 8 Nichtbeachtung der Voraussetzun-
gen von § 14 bei gastronomischen 

Angeboten 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 9 Abs. 1 Durchführung von Sport- oder Trai-
ningsbetrieb oder Wettkämpfen 
ohne die dort genannten geeigneten 
Schutzmaßnahmen sicherzustellen 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 9 Abs. 2 Durchführung von Sport- oder Trai-
ningsbetrieb oder von Wettkämpfen 
im Kontaktsport ohne Sicherstellung 
der Rückverfolgbarkeit 
 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 9 Abs. 2 Ausübung von Sport- oder Trai-
ningsbetrieb oder von Wettkämpfen 
im Kontaktsport ohne Sicherstellung 
der Rückverfolgbarkeit 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 

§ 9 Abs. 3 Betrieb eines Fitnessstudios ohne 
Beachtung der in der Anlage zur 
CoronaSchVO festgelegten Hygi-

ene- und Infektionsschutzstandards  

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

2.000 Euro 

§ 9 Abs. 4 Durchführung eines Sportfestes o-

der einer ähnlichen Sportveranstal-
tungen 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 9 Abs. 4 Teilnahme an einem Sportfest oder 
einer ähnlichen Sportveranstaltung 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 

§ 9 Abs. 5 Durchführung eines Wettbewerbs im 
Berufssport ohne Sicherstellung der 
dort genannten Schutzmaßnahmen  

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

10.000 Euro 

§ 9 Abs. 6 S. 1 Zulassen des Betretens der Sport-
anlage durch bis zu 300 Zuschauer 

ohne Sicherstellung der genannten 
Schutzmaßnahmen 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro  
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§ 9 Abs. 6 S. 3 Durchführung eines Wettbewerbs 
ohne Gewährleistung, dass im un-
mittelbaren Umfeld Ansammlungen 

verursacht werden 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

500-2.500 
Euro je 
nach Größe 

der Veran-
staltung 

§ 9 Abs. 6a S. 1 

und 2 

Zulassen des Betretens der Sport-

anlage durch mehr als 300 Zu-
schauer ohne besonderes Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzept nach 

§ 2b bzw. bei bundesweiten Team-
sportveranstaltungen ohne zusätzli-
che Beachtung der der in der An-

lage zur CoronaSchVO festgelegten 
Hygiene- und Infektionsschutzstan-
dards 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000-5.000 

Euro je 
nach Größe 
der Veran-

staltung 

§ 10 Abs. 1  Betrieb von Clubs, Diskotheken o-
der ähnlichen Einrichtungen 

Person, die die 
Entscheidung über 

Öffnung oder An-
gebot trifft 

5.000 Euro 

§ 10 Abs. 2 S. 1 Betrieb eines Indoor-Spielplatzes 

ohne besonderes Hygiene- und In-
fektionsschutzkonzept 

Betriebsinhaber, 

bei jur. Personen 
Geschäftsführung 
o.ä. 

4.000 Euro 

§ 10 Abs. 2 S. 1 Betrieb eines dauerhaft angelegten 
Freizeitparks ohne besonderes Hy-

giene- und Infektionsschutzkonzept 
oder eines mobilen Freizeitparks 
ohne Genehmigung 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä. 

10.000 Euro 

§ 10 Abs. 3 Betrieb eines Schwimmbades, einer 
Sauna oder einer vergleichbaren 
Wellnesseinrichtung ohne Beach-

tung der in der Anlage zur 
CoronaSchVO festgelegten Hygi-
ene- und Infektionsschutzstandards 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

2.000 Euro 

§ 10 Abs. 4 
S. 1, 3 

Betrieb eines Zoologischen Gartens, 
Tierparks, Botanischen Gartens o-

der Garten- und Landschaftsparks 
ohne Sicherstellung der dort ge-
nannten geeigneten Vorkehrungen 

Einrichtungslei-
tung, bei jur. Per-

sonen Geschäfts-
führung o.ä. 

1.500 Euro 
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§ 10 Abs. 6 S. 1 
und 2 

Betrieb einer Ausflugsfahrt mit 
Schiffen, Kutschen, historischen 
Eisenbahnen oder ähnlichen Ein-
richtungen ohne Sicherstellung der 
dort genannten geeigneten Vorkeh-

rungen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

1.000 Euro 

§ 10 Abs. 7 S. 1 
und 2 

Betrieb einer Spielhalle, eines Wett-
büros oder einer ähnlichen Einrich-

tung ohne Sicherstellung der dort 
genannten geeigneten Vorkehrun-
gen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä. 

1.000 Euro 

§ 10 Abs. 7 S. 3 Betrieb einer Spielbank ohne beson-
deres Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä. 

4.000 Euro 

§ 10 Abs. 8 Zurverfügungstellen von Räumlich-
keiten für nach der CoronaSchVO 
zulässige Veranstaltungen und Ver-
sammlungen ohne Erfüllung der da-
für geltenden Voraussetzungen 

Vereinsführung o-

der Einrichtungs-
leitung, bei jur. 
Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 11 Abs. 1 Betrieb einer Handelseinrichtung 

ohne Sicherstellung der dort ge-
nannten geeigneten Vorkehrungen 
oder Betrieb trotz Überschreitung 

der Höchstzahl von Kunden 

Betriebsinhaber, 

bei jur. Personen 
Geschäftsführung 
o.ä. 

500-1.000 

Euro je 
nach Ge-
schäfts-

größe 

§ 11 Abs. 2 S. 1 Durchführung von Messen, Kon-
gressen, Ausstellungen, Jahrmärk-

ten, Spezialmärkten oder ähnlichen 
Veranstaltungen ohne besonderes 
Hygiene- und Infektionsschutzkon-

zept 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

4.000 Euro 

§ 11 Abs. 2 S. 2 Durchführung von Messen oder 

Kongressen ohne Beachtung der in 
der Anlage zur CoronaSchVO fest-
gelegten Hygiene- und Infektions-

schutzstandards 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

4.000 Euro 

§ 12 Abs. 1 
i.V.m. § 11 

Abs. 1 

Betrieb eines Geschäftslokals ohne 
Sicherstellung der dort aufgeführten 

Schutzmaßnahmen oder Betrieb 
trotz Überschreitung der Höchstzahl 
von Kunden 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä. 

500-1.000 
Euro je 

nach Ge-
schäfts-
größe 
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§ 12 Abs. 2 S. 1 Angebot von Leistungen ohne Be-
achtung der in der Anlage zur 
CoronaSchVO festgelegten Hygi-

ene- und Infektionsschutzstandards 

Person, die die 
Dienst- oder Hand-
werksleistung er-

bringt 

2.000 Euro 

§ 12 Abs. 2 S. 2 Angebot von Leistungen ohne Be-
achtung der dort aufgeführten 

Schutzmaßnahmen 

Person, die die 
Dienst- oder Hand-

werksleistung er-
bringt 

1.000 Euro 

§ 12 Abs. 2a 
S. 1 

Erbringung sexueller Dienstleistun-
gen, Betrieb einer Prostitutions-
stätte, Bereitstellen eines Prostituti-

onsfahrzeugs oder Betrieb einer 
Prostitutionsvermittlung ohne Si-
cherstellung, dass bei der Erbrin-

gung der sexuellen Dienstleistung 
die in der Anlage zur CoronaSchVO 
festgelegten Hygiene- und Infekti-

onsschutzstandards beachtet wer-
den 

Person, die die 
Leistung erbringt, 
die Einrichtung be-

treibt oder das An-
gebot bereitstellt 

500 Euro 

§ 12 Abs. 2a 

S. 2 

Durchführung einer Prostitutionsver-

anstaltung 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 12 Abs. 2a 
S. 2 

Teilnahme an einer Prostitutionsver-
anstaltung 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 

§ 13 Abs. 1  Durchführung einer Veranstaltung o-
der Organisation einer Versamm-
lung ohne Sicherstellung der dort 

genannten geeigneten Vorkehrun-
gen oder der Rückverfolgbarkeit 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

1.000 Euro 

§ 13 Abs. 2 Durchführung einer Veranstaltung o-
der Organisation einer Versamm-
lung mit mehr als 300 Teilnehmern 

ohne besonderes Hygiene- und In-
fektionsschutzkonzept 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

4.000 Euro 

§ 13 Abs. 4 Durchführung einer großen Festver-

anstaltung 

Veranstalter bzw. 

Organisator, bei 
jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

5.000 Euro 

§ 13 Abs. 4 Teilnahme an einer großen Festver-
anstaltung 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 
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§ 13 Abs. 5 S. 2 
Halbs. 1 

Durchführung eines Festes ohne 
herausragenden Anlass oder mit er-
kennbar mehr als 150 Teilnehmern 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

500-2.500 
Euro je 
nach Größe 

der Veran-
staltung 

§ 13 Abs. 5 S. 2 

Halbs. 1 

Teilnahme an einem Fest ohne her-

ausragenden Anlass oder mit er-
kennbar mehr als 150 Teilnehmern 

Teilnehmende Per-

son 

250 Euro 

§ 13 Abs. 5 
Satz 3 bis 6 

Verletzung der Anzeigepflicht oder 
der Pflicht zur Führung einer Teil-
nehmerliste 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

500 Euro 

§ 14 Abs. 1 S. 1 Betrieb einer gastronomischen Ein-
richtung ohne Beachtung der in der 

Anlage zur CoronaSchVO festgeleg-
ten Hygiene- und Infektionsschutz-
standards 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä., Behörden-, 
Einrichtungsleitung 

2.000 Euro 

§ 14 Abs. 1 S. 2 Platznehmen mit anderen Personen 
am selben Tisch ohne Erfüllung der 

dafür geltenden Voraussetzungen 

Kundin, Kunde 200 Euro 

§ 14 Abs. 2 Betrieb einer gastronomischen Ein-
richtung ohne Gewährleistung der 

dort genannten geeigneten Vorkeh-
rungen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä., Behörden-, 
Einrichtungsleitung 

1.000 Euro 

§ 14 Abs. 3  Zurverfügungstellen von Räumlich-
keiten für nach der CoronaSchVO 

zulässige Veranstaltungen und Ver-
sammlungen ohne Erfüllung der da-
für geltenden Voraussetzungen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.a., Behörden-, 
Einrichtungsleitung 

o.ä. 

1.000 Euro 

§ 15 Abs. 1, 2 Durchführung eines Übernachtungs-
angebots zu touristischen Zwecken 

ohne Erfüllung der dafür geltenden 
Voraussetzungen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 

Geschäftsführung 
o.ä. 

5.000 Euro 

§ 15 Abs. 1, 2  Wahrnehmung eines Übernach-
tungsangebots zu touristischen 
Zwecken ohne Erfüllung der dafür 

geltenden Voraussetzungen 

Touristin, Tourist 500 Euro 
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§ 15 Abs. 3 S. 1 Beherbergung oder Versorgung von 
Gästen oder Betrieb von Gemein-
schaftseinrichtungen ohne Beach-

tung der in der Anlage zur 
CoronaSchVO festgelegten Hygi-
ene- und Infektionsschutzstandards 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

2.000 Euro 

§ 15 Abs. 3 S. 2 Zurverfügungstellen von Räumlich-
keiten für nach der CoronaSchVO 
zulässige Veranstaltungen und Ver-

sammlungen ohne Erfüllung der da-
für geltenden Voraussetzungen 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

1.000 Euro 

§ 15 Abs. 4 Durchführung von Reisebusreisen 
oder sonstigen Gruppenreisen mit 
Bussen ohne Beachtung der in der 

Anlage zur CoronaSchVO festgeleg-
ten Hygiene- und Infektionsschutz-
standards 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

2.000 Euro 

§ 15 Abs. 5 S. 1 Durchführung von Tagesausflügen, 
Ferienfreizeiten, Stadtranderholun-
gen oder Ferienreisen ohne Beach-

tung der in der Anlage zur 
CoronaSchVO festgelegten Hygi-
ene- und Infektionsschutzstandards 

Betriebsinhaber, 
bei jur. Personen 
Geschäftsführung 

o.ä. 

2.000 Euro 

§ 15a Abs. 2 Durchführung eines Festes mit er-
kennbar mehr als 50 Teilnehmern 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 

jur. Personen Ge-
schäftsführung o.ä. 

500-2.500 
Euro je 

nach Größe 
der Veran-
staltung 

§ 15a Abs. 2 Teilnahme an einem Fest mit er-
kennbar mehr als 50 Teilnehmern 

Teilnehmende Per-
son 

250 Euro 

§ 15a Abs. 3 Durchführung eines Festes mit er-
kennbar mehr als 25 Teilnehmern 

Veranstalter bzw. 
Organisator, bei 
jur. Personen Ge-

schäftsführung o.ä. 

500-2.500 
Euro je 
nach Größe 

der Veran-
staltung 

§ 15a Abs. 3 Teilnahme an einem Fest mit er-

kennbar mehr als 25 Teilnehmern 

Teilnehmende Per-

son 

250 Euro 
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II. 

 
Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen alle anderen, nicht unter Ziffer I aufge-
führten Ge- oder Verbote in der CoronaSchVO stellen Ordnungswidrigkeiten dar, falls 

eine vollziehbare Anordnung, den Verstoß zu beenden, missachtet wird (§ 18 Absatz 
3 CoronaSchVO). Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen besteht unmittelbar kraft 
Gesetzes (§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG).    

 
Derartige Verstöße sind mit einer Geldbuße in Höhe eines Regelsatzes von 500 Euro 
zu ahnden. Dies gilt nicht für Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung aus § 2 Absatz 3 Satz 1 Nummer 10 und 11 CoronaSchVO; hier gilt ein 
Regelsatz von 50 Euro.  
 

 
III. 

 

Die nach dem Landesrecht für Anordnungen nach § 28 Absatz 1 IfSG zuständigen 
Behörden, namentlich die örtlichen Ordnungsbehörden, bleiben befugt, im Einzelfall 
auch über die CoronaSchVO hinausgehende Schutzmaßnahmen anzuordnen (vgl. 

§ 16 CoronaSchVO). Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen besteht unmittelbar 
kraft Gesetzes (§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG). 
 

Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen solche vollziehbaren Anordnungen stel-
len ebenfalls Ordnungswidrigkeiten dar (§ 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 IfSG).  

 
Insoweit werden keine Regelsätze festgelegt. 
 

 
IV. 

 

Die unter Ziffer I, II und III genannten Regelsätze gelten für einen Erstverstoß. Sie sind 
bei Folgeverstößen bzw. mehrmaligen Verstößen jeweils zu verdoppeln. 
 

Wird bei einem Verstoß gegen eine unter Ziffer I aufgeführte Regelung der 
CoronaSchVO zusätzlich eine vollziehbare Anordnung, den Verstoß zu beenden, 
missachtet, so ist der unter Ziffer I genannte Regelsatz zu verdoppeln.   

 
Wird durch eine Handlung gegen mehrere Tatbestände verstoßen, so ist das Bußgeld 
angemessen zu erhöhen, wobei die Summe der Regelsätze nicht erreicht werden darf.  
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V. 

 
Die Möglichkeit, neben dem Bußgeld gegen eine Individualperson nach den §§ 30, 
130 OWiG zusätzlich auch ein Unternehmen (d.h. eine juristische Person oder eine 

rechtsfähige Personenvereinigung) mit einem Bußgeld zu belegen, wenn die juristi-
sche Person oder die Personenvereinigung durch den Verstoß gegen die 
CoronaSchVO bereichert worden ist oder werden sollte, bleibt unberührt. Die Geld-

buße soll in diesen Fällen den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungs-
widrigkeit gezogen hat, übersteigen (§§ 30 Absatz 3 in Verbindung mit 17 Absatz 4 
OWiG). 

 


